STADTVERWALTUNG MUHLACKER
-Amtliche Bekanntmachung-
Samstag, den 29.11.2025 OBK Nr. 60 OBK

1) Offentliche Sitzung des Ausschusses fir Umwelt und Technik

Am kommenden Dienstag, 02.12.2025, findet um 18.30 Uhr im Grofien Ratssaal des Rathauses
eine offentliche Sitzung des Ausschusses fir Umwelt und Technik statt. Die Offentlichkeit ist

eingeladen.
Der Zugang zum GroRen Ratssaal erfolgt tiber den Nebeneingang des Rathauses gegeniiber der

Stadtbibliothek.
Tagesordnung
Offentlicher Teil:
1. "1. Anderung Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bodenrainweg 1. Teilanderung",
Gemarkung Muhlacker
- Aufstellungsbeschluss und Verfahrenseinleitung

2. Nachverdichtung im Bebauungsplangebiet "Heidenwaldle 1"

3. Behordenbeteiligung zur friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung der Anderung des
Flachennutzungsplans des Nachbarschaftsverbands Pforzheim im Ausschnitt
"Energiepark Schonbiegel” in Birkenfeld

4. Bekanntgabe nichtoffentlich gefasster Beschluisse

In Einzelféllen kann sich die Tagesordnung am Sitzungstag noch verandern. Informieren Sie
sich bitte auf unserer Homepage
http://www.muehlacker.de/stadt/rathaus-politik/rathaus/amtliche-bekanntmachungen.php
oder in den Amtlichen Bekanntmachungen der Samstagsausgabe des Mihlacker Tagblattes.

2) Bereich Rente und Soziales am Mittwoch, 03.12.2025, geschlossen

Der Bereich Rente und Soziales im Rathaus Mihlacker muss aufgrund einer Fortbildung am
Mittwoch, 03.12.2025, geschlossen bleiben. Die Stadtverwaltung Miihlacker bittet um
Versténdnis.

3) SchlieRung Rathaus und Stadtteilrathduser

Am Donnerstag, 11.12.2025 sind aufgrund einer internen Veranstaltung das Rathaus Muhlacker
und die Rathduser in den entsprechenden Stadtteilen ab 16.00 Uhr fur den Publikumsverkehr
geschlossen.

Wir bitten um Verstandnis.


http://www.muehlacker.de/stadt/rathaus-politik/rathaus/amtliche-bekanntmachungen.php
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Vollsperrung Otisheimer Steige in Enzberg

Die Otisheimer Steige wird in der Zeit vom 01.12.2025 bis 05.12.2025 fiir den Verkehr auf Hohe
der Hausnummern 12 bis 24 vollstandig gesperrt. Die Sperrung wird flir den Glasfaserausbau
benotigt. Die jeweiligen Umleitungen werden eingerichtet.

Die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anliegerinnen und Anlieger im genannten Bereich werden
um Verstandnis fir diese Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen gebeten.

Verkehrsbehinderungen im Bereich der Pinacher StralRe, Bernhardhausenstrafie,
GroRRglattbacher Weg, Im Boden und NebenstralRen ab dem 01.12.2025

Wegen BaumaRnahmen im Rahmen des Glasfaserausbaus kommt es im Bereich der Pinacher
Stral3e, BernhardhausenstraRe, Grof3glattbacher Weg, Im Boden und Nebenstralen ab dem
01.12.2025 bis 31.01.2026 zu Einschrankungen und kurzen Sperrungen.

Die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anliegerinnen und Anlieger im genannten Bereich werden
um Verstandnis fir diese Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen gebeten.

Sperrung der Austrafle in Lomersheim am 06.12.2025

Im Zuge der Veranstaltung ,,Adventsmarkt der ev. Kirchengemeinde Lomersheim* muss die
Austrafe fr den Verkehr am 06.12.2025 vollstandig gesperrt werden.

Die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anliegerinnen und Anlieger im genannten Bereich werden

um Verstandnis flr die angeordneten verkehrsrechtlichen Malinahmen und die damit verbundenen
Verkehrsbehinderungen gebeten.

Sperrung Fuchsensteige

Ab dem 08.12.2025 bis 19.12.2025 wird die Fuchsensteige voll gesperrt
Die Vollsperrung wird benétigt fur Asphaltarbeiten im Straenbereich.
Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Von beiden Seiten ist die Zufahrt bis zur Baustelle moglich.

Treibjagd / Hochbergjagd

Am Samstag, 29. November 2025 von 08-12 Uhr findet die Hochbergjagd statt.

Bei dieser Treibjagd wird von Einfahrt Mahle bis Illinger Spitzen, Grenze Talwéldle Ende
Lienzingen und Talwaldle Ende Illingen gejagt.

Bei dieser Treibjagd werden verschiedene Waldwege in dem genannten Waldbereich in der Zeit
zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit wird Gber die Dauer der Bejagung auf freier Strecke in
Fahrtrichtung 30 km/h begrenzt.
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Spazierganger und Verkehrsteilnehmer werden um besondere Aufmerksamkeit gebeten die
aufgestellten Sperreinrichtungen bzw. Geschwindigkeitsbeschrankungen zu beachten, da das
Wechseln von Wild uber die Fahrbahn der B 35 nicht ausgeschlossen werden kann.

Treibjagd / Haldenjagd

Am Samstag, 6. Dezember 2025 von 08-12 Uhr findet die Haldenjagd statt.

Bei dieser Treibjagd werden verschiedene Waldwege in dem genannten Waldbereich in der Zeit
zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt.

Spazierganger und Verkehrsteilnehmer werden um besondere Aufmerksamkeit gebeten die
aufgestellten Sperreinrichtungen bzw. Geschwindigkeitsbeschrankungen zu beachten.

10) Bebauungsplan der Innenentwicklung -

Aufstellung im beschleuniqte__n Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch
Friuhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit zur geplanten Bebauungsplanaufstellung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Einzelhandel Muhlackerstraf3e 77"
Gemarkung Muhlacker-Lomersheim

Der Ausschuss fir Umwelt und Technik (UTA) der Stadt Muhlacker hat am 29.09.2025 in
offentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, fiir den
Bereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Einzelhandel Miihlackerstrale 77" in Muhlacker
einen Bebauungsplan mit értlichen Bauvorschriften gemaR § 74 Landesbauordnung (LBO) im
beschleunigten Verfahren nach 8 13 a BauGB aufzustellen und

eine frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und Behdrden gemal § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB durchzufthren.

Ubersicht Lage Plangebiet



Seite 4
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,Einzelhandel Miihlackerstrafle
77 hat eine Fliache von ca. 0,77 ha und beinhaltet eine Teilflache des Flurstiicks der Nummer
121.

Der rdumliche Geltungsbereich des VVorhabenbezogenen Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt:
Im Nordosten durch die MuhlackerstraRe, im Stidwesten den verbleibenden Teil des Geb&udes der
alten Weberei, im Norden durch das am FuBweg gelegen Nachbargrundstiick der
Flurstlicksnummer 121/24, im Siiden wird der Geltungsbereich durch die Grenze des
Nachbargrundstiicks 121/8 mit Gebaude der Nummer 69 sowie durch einen Teil des 6ffentlichen
FuBwegs begrenzt.

Der raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

HEEE B e B el

Worhabenbezogener Bebauungsplar
"Einzelhandel Muhlackerstraie 77"

Gemarkung Mihlacker
Plan-Nr. 20250811-001
tab- 1:1000

gefertigt 11.00.2025 ] GeoFM
zustindig: PuB / ALutze

MaRgebend ist der Lageplan vom 11.09.2025
Stadt Muhlacker
Planungs- und Baurechtsamt

Ziele und Zwecke der Planung (gekurzt):

Die am Standort Miihlackerstralle 77 angesiedelte Weberei wurde bereits im Jahr 1974
aufgegeben. Der Gebaudekomplex wurde zwischenzeitlich in verschiedene Nutzungseinheiten
unterteilt und wird durch mehrere Gewerbetreibende genutzt (Schlosserei, Natursteinhandel,
Getrankelieferant).

Anlass der Planung ist der Wunsch der Eigentlimer den Gebaudekomplex in der Muhlackerstrale
77 in eine neue Nutzung zu Uberfiihren.

Hierzu soll die bestehende Bausubstanz sukzessive durch Neubauten ersetzt werden.

Nach dem Teilabbruch der Bestandsbebauung soll an der Mihlacker StraRe ein Neubau fur einen
Lebensmittelmarkt mit ca. 1.000 m2 bzw. 1.200 m? Verkaufsflache errichtet werden.
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Westlich des neuen Lebensmittelmarkts soll eine zusatzliche Flache von 525 m? geschaffen
werden, die zunédchst einem der aktuellen Mieter als Lagerflache zur Verfugung gestellt werden
soll. Perspektivisch kdonnte der Lebensmittelmarkt hiervon auch zusatzlich 200 m2 als
Verkaufsflache nutzen.
Der geplante Lebensmittelmarkt tiberschreitet die Schwelle zum groRRflachigen Einzelhandel (800
m?2).
Die genaue Flachenaufteilung wird im weiteren Planungsprozess festgelegt.

Im 6stlichen Teil des Grundstiicks sollen nach derzeitigen Planstand 63 Stellplatze fiir den
Lebensmittelmarkt errichtet werden.

Da der Bebauungsplan der Innenentwicklung dient und in ihm eine zuldssige Grundflache von

insgesamt weniger als 20 000 Quadratmetern festgesetzt wird (§ 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB), wird
er im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchfiihrung einer Umweltprifung

nach 8 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Jedoch wird eine friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und Behorden durchgefiihrt.

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

Die vorliegenden Planunterlagen
1. Aufstellungsbeschluss (Sitzungsvorlage 203/2025 vom 29.09.2025)
2. Geltungsbereich (vom 11.09.2025)
3. Projektbeschreibung (vom 04.09.2025)
4. Lageplan (vom 27.02.2025)
5. Vertréaglichkeitsuntersuchung Dr. Acocella (20.10.2025)

kdnnen in der Zeit vom
01.12.2025 bis 19.12.2025 (je einschlieRlich)

im Internet unter https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/laufende-
planungsverfahren.php
abgerufen werden.

Daruber hinaus werden die Planunterlagen vom 01.12.2025 bis 19.12.2025 — je einschliellich —
auch im Foyer des Planungs- und Baurechtsamts der Stadt Muhlacker, Rathaus, 2. Obergeschoss,
Kelterplatz 7, 75417 Muhlacker wéhrend folgender

Offnungszeiten
Montag-Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag 14.00 bis 18.00 Uhr 6ffentlich ausgelegt.

Eine Einsichtnahme am Nachmittag ist montags, dienstags und mittwochs nach vorheriger
Terminvereinbarung mit dem Planungs- und Baurechtsamt (07041/876-252)
maoglich.

Die Offentlichkeit kann die Planunterlagen einsehen und Gber ihren Inhalt Auskunft verlangen.
Wahrend der Auslegungsfrist sollen von der Offentlichkeit (hierzu zahlen auch Kinder und
Jugendliche) Stellungnahmen auf elektronischem Wege unter folgender Adresse abgegeben
werden: stadtplanung@stadt-muehlacker.de



https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/laufende-planungsverfahren.php
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/laufende-planungsverfahren.php
mailto:stadtplanung@stadt-muehlacker.de
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Bei Bedarf konnen Stellungnahmen auch auf anderem Weg beim Planungs- und Baurechtsamt
der Stadt Muhlacker, Rathaus 2. OG, Zimmer 233, 238, 239 und 240, Kelterplatz 7, 75417
Mihlacker abgegeben werden.

Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift
der Verfassenden zweckmaRig.

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Bearbeitung der Stellungnahmen von Biirgerinnen und
Burgern personenbezogene Daten wie Vor- und Familienname sowie die Anschrift dauerhaft
gespeichert werden. Der Offentlichkeit werden die vorgebrachten Stellungnahmen nur
anonymisiert vorgelegt.

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nicht wéahrend der Auslegungsfrist abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben
kdnnen, sofern die Gemeinde den Inhalt der verspateten Stellungnahme nicht kannte und nicht
hatte kennen mussen und dieser aul’erdem fiir die Rechtmaliigkeit des Bebauungsplans nicht von
Bedeutung ist.

Mihlacker, den 20.11.2025
gez. Dauner (Birgermeister)

11) Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans der Innenentwicklung gemald § 13 a
Baugesetzbuch ., Alte Ziegelei - 1. Teiléiinderung, eingeschriinktes Gewerbegebiet (GEel)*
Gemarkung Muhlacker

Aufgrund von § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 74 Landesbauordnung (LBO) hat der
Gemeinderat der Stadt Mihlacker am 14.10.2025 in 6ffentlicher Sitzung folgenden
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,Alte Ziegelei - 1. Teil&nderung, eingeschranktes
Gewerbegebiet (GEel)“ mit ortlichen Bauvorschriften als jeweils selbststédndige Satzung im
beschleunigten Verfahren gem. §13a BauGB i. V. m. 812 BauGB beschlossen.

. A "'/ ‘
Alte Ziegelei </

Hlnmshul 0
Sit-Up

i—anol) Ra\“
Uberswhtsplan — Lage des Plangebiets

Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst Teilflachen der Flurstiicke
1870, 1871/1, 1871/2 und 2136/1 mit einer Flache von ca. 0,37 ha.
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Er ergibt sich aus dem folgenden Kartenausschnitt:

MaRgebend ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan Rechtsplan vom 15.05.2025 und der
Vorhaben- und Erschlieungsplan mit Stand 14.05.2025.

Stadt Muhlacker

Planungs- und Baurechtsamt

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan — einschlieBlich seiner Begriindung sowie die ortlichen
Bauvorschriften kdnnen beim Planungs- und Baurechtsamt der Stadt Muhlacker, im 2. OG des
Rathauses, Kelterplatz 7, 75417 Muhlacker in den Zimmern 233, 238, 239 und 240, wahrend der
tiblichen Offnungszeiten eingesehen werden.

Die Offentlichkeit kann den Bebauungsplan und die 6rtlichen Bauvorschriften einsehen und tiber
ihren Inhalt Auskunft verlangen.

Mitarbeitende des Planungs- und Baurechtsamts sind wahrend der regularen Offnungszeiten
erreichbar:

Montag bis Freitag ~ 8.00 - 12.00 Uhr sowie

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr.

Eine Einsichtnahme in den Bebauungsplan ist eine Woche nach Erscheinen der amtlichen
Bekanntmachung auch im Internet auf der stadtischen Homepage unter nachfolgender Adresse
moglich: https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/bestehende-
bebauungsplaene.php

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB uber die Falligkeit etwaiger
Entschadigungsanspriche, im Falle der in den 88 39 — 42 BauGB bezeichneten
Vermdgensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschadigungspflichtigen zu beantragen ist,
und des § 44 Abs. 4 BauGB uber das Erléschen von Entschédigungsanspriichen, wenn der Antrag
nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im 8 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Beruicksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der VVorschriften tber das Verhéltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Méngel des
Abwagungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung schriftlich oder elektronisch gegenuiber der Gemeinde geltend gemacht worden


https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/bestehende-bebauungsplaene.php
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/bestehende-bebauungsplaene.php
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sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des
Abwagungsvorgangs begrinden soll, ist darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fur

Baden-Wirttemberg (GemQO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und

Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach 8 4 Abs. 4 der GemO

unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des

Sachverhalts, der die Verletzung begriinden soll, innerhalb eines Jahres seit dieser

Bekanntmachung bei der Stadt geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen

lasst, ohne tatig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch spater geltend

machen, wenn

e die Vorschriften tber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung verletzt worden sind oder

e der Oberblrgermeister, die Oberblrgermeisterin/der Burgermeister, Burgermeisterin/das
Stadtoberhaupt dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat oder

e vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehtrde den Beschluss beanstandet oder
eine dritte Person die Verletzung gerligt hat.

Die Einsichtnahme in die DIN-Norm 4109-1 auf welche in den textlichen Festsetzungen
hingewiesen wird, ist wahrend der regularen Offnungszeiten, in Zimmer 239 méglich.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ,,Alte Ziegelei - 1. Teilanderung, eingeschranktes
Gewerbegebiet (GEel)* Gemarkung Miihlacker und die Satzung iiber die ortlichen
Bauvorschriften treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (8 10 Abs. 3 BauGB).

Hinweis zur Berichtigung des wirksamen Flachennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Muhlacker - Otisheim (FNP 2025)

Mit der Verdffentlichung am 28.09.2013 ist der Flachennutzungsplan 2025 fir die vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft Mihlacker / Otisheim in Kraft getreten. Im Bereich des ehemaligen
Ziegeleigelandes wurde eine 3. Anderung des Flachennutzungsplanes durchgefiihrt. Diese wurde
am 17.06.2023 ortsiiblich bekannt gemacht. Das Plangebiet ist dort als ,,gewerbliche Baufldchen
geplant* dargestellt. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit aus dem
Flachennutzungsplan entwickelt. Eine Berichtigung wird nicht erforderlich.
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Planausschnitt 3. Anderung Flachennutzungsplan 2025 Ziegeleigeldnde®
rot gekennzeichnet: Lage Bebauungsplangebiet

Muihlacker, den 20.11.2025
gez. Dauner (Blrgermeister)

12) Stadtbibliothek Mihlacker

Weihnachtsferien der Stadtbibliothek Muhlacker und den Kinderbibliotheken in den
Stadtteilen

Die Stadtbibliothek Mihlacker in der historischen Kelter hat vom 22.12.2025 bis 6.01.2026
geschlossen.

Letzter Offnungstag in diesem Jahr ist Samstag, der 20.12.2025.

Erster Offnungstag im Neuen Jahr ist Mittwoch, der 7.01.2026.

Kinderbibliothek Muhlhausen
letzter Offnungstag 15.12.2025
erster Offnungstag 12.1.2026

Kinderbibliothek Grofglattbach
letzter Offnungstag 16.12.2025
erster Offnungstag 13.1.2026
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Kinderbibliothek Lomersheim
letzter Offnungstag 16.12.2025
erster Offnungstag13.1.2026

Kinderbibliothek Enzberg
letzter Offnungstag 17.12.2025
erster Offnungstag 7.1.2026

Kinderbibliothek Lienzingen

letzter Offnungstag 17.12.2025

erster Offnungstag 7.1.2026

Die Ublichen Wochentage und Uhrzeiten, zu denen die jeweilige Bibliothek fur den
Publikumsverkehr gedffnet hat, sind der Homepage zu entnehmen: www.muehlacker.de/biblio

Familienwirkstatt elefantenstarker Mittwoch — offener Treff in der Stadtbibliothek
Muhlacker

Jeden Mittwoch ist Kinderschutzbund Enzkreis in der Stadtbibliothek Muhlacker vor Ort mit
einem kostenlosen offenen Spiele- und Bastelangebot von 14 — 17 Uhr. Im Gepdack haben sie u.a.
Bewegungsspiele im Freien, gemeinsames Backen und Beratungsangebote fiir Eltern in allen
Lebenslagen. Grol? und Klein kénnen unverbindlich und ohne Anmeldung jederzeit dazukommen.

13) Monatliche Energieberatung im Rathaus Muhlacker

In Zeiten von steigenden Energiepreisen und Ressourcenverbrauch, Klimawandel und
Umweltbelastungen ist der sparsame und effiziente Einsatz von Energie wichtiger denn je. Viele
wollen ein energieeffizientes Haus, fragen sich jedoch: Wie kénnen wir Strom und Heizenergie
einsparen? Welche Investitionen sind sinnvoll? Welche gesetzlichen Regelungen gelten? Und gibt
es Fordergelder? Eine individuelle Beratung durch unabhéngige Energieberater und
Energieberaterinnen liefert wertvolle Hinweise fiir die personliche Situation.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat kdnnen sich von 14:30 bis 16:30 Uhr im Rathaus, Kelterplatz
7, Zimmer 40 (Erdgeschoss) Interessierte beraten lassen.
Der né&chste Termin ist der 11.12.2025.

Fur die Beratung ist es hilfreich, Unterlagen, wie die Strom- und Heizkostenabrechnung oder auch
Baupléne zum Termin mitzubringen, damit konkret und einzelfallbezogen beraten werden kann.
Die Beratung kann sowohl fir Neubauten als auch fiir eine anstehende Sanierung oder bei einer
geplanten Anschaffung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien in Anspruch
genommen werden.

Die Ratsuchenden erhalten im Anschluss einen Kurzbericht mit Ergebnissen des Checks und
Handlungsempfehlungen.

Die Energieberatung dauert rund 45 Minuten und hilft Ihnen einen ersten Eindruck zu erhalten,
welche MafRnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kosteneinsparung, der energetischen
Sanierung sowie der Nutzung von Erneuerbaren Energien bei Ihrem Gebaude mdglich und sinnvoll
sind. Selbstverstandlich sind auch Mieterinnen und Mieter herzlich in der Energieberatung
willkommen und kdnnen Beratung zu Energieeinsparmdglichkeiten im Alltag, eine Erlduterung zur
Plausibilitat von Energiekosten-Abrechnungen oder auch beispielsweise Informationen zur Balkon-
Photovoltaik erhalten.


http://www.muehlacker.de/biblio
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Die Buchung von Beratungsterminen ist online tber die
Homepage der keep gGmbH: www.keep-energieagentur.de
oder von Montag bis Donnerstag jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr
telefonisch unter 07231 308 - 6868 moglich.

14) Beratung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Wirttemberg

Die Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung Baden-Wirttemberg beraten alle
Interessenten — selbstverstandlich auch aus den Nachbargemeinden — kostenlos rund um das
Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung.

Die Sprechzeiten in Mihlacker sind wie folgt:

Jeden Dienstag von 08:30 Uhr — 12:00 Uhr und 13:00 Uhr — 16:00 Uhr im EG, Zimmer 040,
Rathaus Mihlacker, Kelterplatz 7.

Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. 0721/825-11543.

Als Alternative zur personlichen Beratung vor Ort, wird eine Video-Beratung von der Deutschen
Rentenversicherung angeboten.

Einen Termin fir eine Video-Beratung kann nur durch den Versicherten selbst auf der Homepage
der Deutschen Rentenversicherung Baden-Wirttemberg (www.deutsche-
rentenversicherung.de/baden-wirttemberg) gebucht werden.

Rentenantrage, Antrage auf Kontenkl&rungen, usw. kdnnen von der Biirgerschaft aus Muhlacker
weiterhin im Rathaus beim Team Renten und Soziales gestellt werden.
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. 07041/876-146 oder -147.

15) Kontaktstelle Frau und Beruf — Beratungsgespréch

Das personliche Beratungsangebot der Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald richtet sich
an alle Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen oder sich umorientieren wollen. Es umfasst die
Themenbereiche berufliche Orientierung, Karriereplanung, Wiedereinstieg,

Aus- und Weiterbildung und Bewerbung.

Im Beratungsgesprach wird gemeinsam eine individuelle Strategie erarbeitet, um dem
personlichen beruflichen Ziel ndher zu kommen.

Bitte vereinbaren Sie einen Gespréchstermin.
Kontakt: frauundberuf@pforzheim.ihk.de und unter Tel. Nr. 07231/ 201173

16) Pflegestitzpunkt dstlicher Enzkreis

Kostenlose, unabhéngige, umfassende und individuelle Beratung im Vor- und Umfeld von
Pflegebedirftigkeit fur alle Altersgruppen rund um das Thema Pflege:

Aufzeigen vorhandener Unterstiitzungsangebote

Beratung (iber sozialrechtliche/ finanzielle Leistungen wie z.B. Pflegeversicherung, Sozialhilfe u.
a.

Beratung Gber ambulante, teilstationédre und stationére Hilfen


http://www.keep-energieagentur.de/
file://///BDA/206/Amtliche%20Bekanntmachungen-ÖBK/Druckerei%20Schlecht/www.deutsche-rentenversicherung.de
file://///BDA/206/Amtliche%20Bekanntmachungen-ÖBK/Druckerei%20Schlecht/www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:frauundberuf@pforzheim.ihk.de
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Hilfe bei Klarung von Kostenfragen fir pflegerische, medizinische und soziale Leistungen
Erstellung eines individuellen Hilfeplans
Vermittlung und Koordination der einzelnen Hilfen
Die Beratung kann telefonisch oder nach vorheriger Terminvereinbarung auch im
Pflegestuitzpunkt oder zu Hause erfolgen.
Offnungszeiten: Mo — Fr 9.00 - 13.00 Uhr und Di 15.00 - 18.00 Uhr
Tel. 07231-308-5022, E-Mail: psp@enzkreis.de
Bahnhofstralle 86, 75417 Muhlacker

17) Christbaumstander Museum Lienzingen

Die Sammlung ,,Historische Christbaumsténder* findet im restaurierten Rathaus in der
FriedensstraRRe 10, Lienzingen, eine neue Heimat. Dank der Spende von Heidi Schwarz sind
hunderte Christbaumstander aus verschiedenen Epochen und in vielfaltigen Ausfiuhrungen zu
bestaunen. Die Ausstellung prasentiert die Geschichte und Vielfalt des Christbaumstanders auf
zwei Ebenen, begleitet von pragnanten Informationen rund um das Weihnachtsfest. Fuhrungen
sind ebenfalls verfugbar.

In den Monaten November bis Ende Januar ist das Museum jeweils samstags und sonntags von
14:00 bis 17:00 Uhr gedffnet — der Eintritt ist frei.

Fuhrungen fir Gruppen sind jederzeit moglich. Bitte telefonische Vereinbarung unter
Telefon- Nummer 07041/876-325

18) Wochenmarkt

Von 7-12 Uhr findet samstags der Wochenmarkt ,,Auf dem Wertle* statt.

Dort kdnnen frische Produkte direkt von tiberwiegend regionalen Erzeugern erworben werden. In
unregelmaRigen Absténden bereichern Schulklassen, Vereine oder Eltern der Kindergartenkinder
den Markt.

19) Taxi-Dienste
Standplatz am Bahnhof Muhlacker

Michael Bacher

Mihlacker, Bahnhofstr. 94, Tel. 3507

Bianca Kreuzhuber

Mihlacker, Im Képpele 1, Tel. 93 09 90

Kurt Leutgeb

Otisheim, Schonenberger Str. 73, Tel. ISDN 96 33-0
Avristidis Mirioris

Muhlacker, Hermann-Hesse-Str. 32/1, Tel. 3750

Taxi2400 GmbH
Lienzinger Str. 78, 75417 Muhlacker Tel.07041/2400


mailto:psp@enzkreis.de
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20) ABFALLBESEITIGUNG/MULLABFUHRPLAN

Abfuhr der 120-1 und 240-1 Behélter (MGB)

(HAUS- UND GEWERBEMULL)

1. Mihlacker (ohne Dirrmenz)

Mittwoch
Dienstag
Mittwoch
Mittwoch
Dienstag

2. DUrrmenz
Mittwoch
Freitag
Montag
Montag

3. Enzberg
Mittwoch
Freitag
Montag
Mittwoch
Freitag

4. Groliglattbach
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Dienstag

Samstag

5. Lienzingen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Dienstag

6. Lomersheim
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch
Dienstag
Samstag

7. Mihlhausen
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Dienstag
Samstag

03.Dezember
09.Dezember
10.Dezember
17.Dezember
23.Dezember

03.Dezember
05.Dezember
08.Dezember
15.Dezember

03.Dezember
12.Dezember
15.Dezember
17.Dezember
19.Dezember

04.Dezember
11.Dezember
18.Dezember
23.Dezember
27.Dezember

01.Dezember
02.Dezember
03.Dezember
09.Dezember

03.Dezember
11.Dezember
17.Dezember
23.Dezember
27.Dezember

04.Dezember
11.Dezember
18.Dezember
23.Dezember
27.Dezember

Bio-/Restmiill
Papier
Leicht-Verp.
Bio-/Restmiill
Glas

Bio-/Restmiill
Papier
Leicht-Verp.
Glas

Bio-/Restmiill
Papier
Leicht-Verp.
Bio-/Restmiill
Glas

Bio-/Restmiill
Glas
Bio-/Restmdill
Papier
Leicht-Verp.

Papier
Leicht-Verp.
Bio-/Restmdill
Glas

Bio-/Restmiill
Glas
Bio-/Restmiill
Papier
Leicht-Verp.

Bio-/Restmiill
Glas
Bio-/Restmiill
Papier
Leicht-Verp.

brauner/grauer Behalter
griiner Behalter
gelber Behélter
brauner/grauer Behalter
blauer Behélter

brauner/grauer Behalter
griner Behalter
gelber Behalter
blauer Behélter

brauner/grauer Behélter
griner Behalter
gelber Behélter
brauner/grauer Behalter
blauer Behélter

brauner/grauer Behalter
blauer Behélter
brauner/grauer Behalter
griner Behalter
gelber Behélter

griner Behalter
gelber Behélter
brauner/grauer Behalter
blauer Behélter

brauner/grauer Behalter
blauer Behélter
brauner/grauer Behalter
griner Behalter
gelber Behélter

brauner/grauer Behélter
blauer Behélter
brauner/grauer Behélter
griner Behalter
gelber Behélter
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Die Mullbehalter sind am jeweiligen Abfuhrtag bis 6.00 Uhr bereitzustellen.
ABFUHR DER 1,1 CBM-MULLGROSSBEHALTER

HAUS- UND GEWERBEMULL

Kernstadt: jeden Mittwoch
Dirrmenz: jeden Mittwoch
Stadtteil Enzberg: jeden Dienstag
Stadtteil GroRglattbach: jeden Mittwoch
Stadtteil Lienzingen: jeden Mittwoch
Stadtteil Lomersheim: jeden Mittwoch
Stadtteil Mihlhausen: jeden Mittwoch

e geleert wird jeweils im gewiinschten Rhythmus-

An- und Abmeldungen von Millbehaltern schriftlich an:
Landratsamt Enzkreis

Amt fur Abfallwirtschaft

Postfach 10 10 80

75110 Pforzheim

Telefon Nr. (07231) 308-9302.

Abfallberatung fiir Haushalte und Betriebe:
Dr. Dieter Eickhoff + Reinhard Schmelzer

Leistungen der Abfallberatung des Enzkreises:

Reparatur- und Verleihfuhrer

Eigenkompostierung, Biotonne

Abfalltrennung und Abfallvermeidung

Abfallberatung vor Ort bei Betrieben

Vortrage bei Vereinen, Verbanden und Initiativen

Telefon: 07231/354838 (montags bis 20 Uhr)

Offnungszeiten des Recyclinghofes in Miihlacker-Lomersheim: Tel. 07041/84655

Freitag 28.November 09.00 — 12.30 Uhr
Samstag 29.November 08.30 — 11.30 Uhr
Dienstag 02.Dezember 14.00 — 17.30 Uhr
Donnerstag 04.Dezember 14.00 — 17.30 Uhr
Freitag 05.Dezember 14.00 — 17.30 Uhr
Samstag 06.Dezember 13.00 — 16.00 Uhr

Monatliche Schadstoffsammlung:

Umfassende und aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung im Enzkreis sowie zu den
Leerungsterminen der Restmll-, Bioabfall- und griinen Tonnen erhalten Sie auch im Internet
unter: www.entsorgung-regional.de



